
Stadt Ahrensburg 

Bebauungsplan Nr. 101 

Zusammenfassung und Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)  
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  

sowie der Beteiligung der Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) 

13.04.2018 

Vorlage Nr. 2018/066
Anlage 3



Folgende Träger öffentlicher Belange oder Nachbargemeinden  
haben eine Stellungnahme abgegeben: 

Stellungnahme 
vom  

Nummer der 
Stellungnahme

Ministerium für Wissenschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 07.03.2018 1 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 09.03.2018 2 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume – Ergänzende Stellungnahme 13.04.2018 2a 

Kreis Stormarn 05.03.2018 3 

Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn 07.02.2018 4 

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 06.02.3018 5 

Amt für Katastrophenschutz - Kampfmittelräumdienst 02.03.2018 6 

Hamburger Wasserwerke 02.03.2018 7 

Hamburger Verkehrsverbund GmbH 13.02.2018 8 

Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 05.03.2018 9 

Industrie- und Handelskammer  01.03.2018 10 

Handwerkskammer Lübeck 28.02.2018 11 

Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord e.V. 13.02.2018 12 

Einzelhandesverband Nord e. V. 02.03.2018 13 

BUND 05.03.2018 14 

Amt Bargteheide Land 05.02.2018 15 

Gemeinde Ammersbek 12.02.2018 16 

Deutsche Telekom AG  13.02.2018 17 

Deutsche Bahn AG DB Immonilien - Region Nord 23.03.2018 18 

Vodafone AG & Co. KG / Kabel Deutschland 01.03.2018 19 

Hansenet Telekommunikation GmbH / Telefónica Germany GmbH & Co. OHG   28.02.2018 20 

TenneT TSO GmbH 06.02.2018 21 

Toll Collect GmbH 06.02.2018 22 

Schleswig-Holstein Netz AG 02.03.2018 23 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 28.02.2018 24 



Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden wurden beteiligt,  
haben aber keine Stellungnahme abgegeben: 
 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume  
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
Staatliches Umweltamt Itzehoe 
Historischer Arbeitskreis Ahrensburg 
Stadtwerke Ahrensburg GmbH 
AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
Erzbischöfliches Amt Kiel 
Kath. Kirchengemeinde St. Marien 
Naturschutzbund Deutschland e.V. 
Kreisbeauftragter für Naturschutz 
Naturschutzbeauftragter der Stadt Ahrensburg 
NABU Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein AG-29 
Bund für Umwelt und Naturschutz, Landesverband Schleswig-
Holstein 

Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel e.V. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Gemeinde Großhansdorf 
Amt Siek 
DTK Deutsche Telekabel GmbH 
Versatel Nord GmbH 
Willytel GmbH 
Global Crossing PEC Deutschland GmbH 
Kabel Deutschland (vgl. Stellungnahme Nr. 19) 
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH 
DB Services Immobilien GmbH (vgl. Stellungnahme Nr. 18) 
Wehrbereichsverwaltung Nord (vgl. Stellungnahme Nr. 24) 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen 
NAH.SH GmbH 
Ahrensburger Stadtforum für Handel, Gewerbe und Tourismus e.V. 

 
 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 101 nach 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
  



1. Ministerium für wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung bestehen.  
 
zu a; 
Die textliche Festsetzung Nr. 4.4 zur Tiefe von 
Gebäudegründungen sowie ein Mindestabstand von 5 m 
zur Verkehrsfläche stellen sicher, dass der Straßenkörper 
nicht beeinträchtigt wird. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
Zu b; 
Die Schallemissionen der Landesstraße 91 wurden in der 
Lärmuntersuchung berücksichtigt.  
 
Zu c; 
Beeinträchtigungen der Planung der S4 sind nicht bekannt. 
Die DB Netz AG wurde als TöB bei Aufstellung des 
Bebauungsplans beteiligt.  
  



2. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a;  
Die Bedenken wurden unter Berücksichtigung einer 
ergänzenden Stellungnahme und Lärmuntersuchung des 
Büros für Bauwphysik vom 27.03.2018 (2b) ausgeräumt.  
Auf die ergänzende Stellungnahme des Landesamts für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 
13.04.2018 (2a) wird verwiesen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 



 
b und c; 
 
Der Verweis auf die Lärmuntersuchung als Grundlage für 
die Ermittlung der Beurteilungspegel bezieht sich ins-
besondere auf die der Lärmuntersuchung zu Grunde ge-
legten Rahmenbedingungen und Berechnungsparameter. 
Da bei Bauanträgen für eine Wohnnutzung von Gebäuden 
im gesamten Plangeltungsbereich ein individueller Nach-
weis der Beachtung der Einschränkungen gemäß textlicher 
Festsetzung Nr. 5.1 erforderlich ist, wird auf die Lärmun-
tersuchung als Grundlage der hierfür ggf. notwendigen in-
dividuellen Berechnungen verwiesen. 
Die Begründung der Festsetzung Nr. 5.1. wird präzisiert. 
 
Die Bedenken wurden unter Berücksichtigung einer 
ergänzenden Stellungnahme und Lärmuntersuchung des 
Büros für Bauwphysik vom 27.03.2018 (2b) ausgeräumt.  
Auf die ergänzende Stellungnahme des Landesamts für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 
13.04.2018 (2a) wird verwiesen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
  



d; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auch im Hin-
blick auf das Planfeststellungsverfahren wird die Stadt 
Ahrensburg alle städtebaulichen Aspekte in die Abwägung 
einstellen. Den in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
101 aufgeführten städtebaulich-denkmalpflegerischen Be-
denken kommt dabei ein hohes Gewicht zu.  
Der notwendigen Abwägung im Planfeststellungsverfahren 
kann im Bauleitplanverfahren nicht vorgegriffen werden 
(vgl. a). 
 
 
 
 
 
  



e;  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 101 werden 
die in Kapitel 4 genannten städtebaulichen Ziele insbeson-
dere der Nachverdichtung und städtebaulichen Kontextua-
lisierung verfolgt. Die Lösung bereits bestehender Lärm-
probleme ist hierfür erforderlich, jedoch nicht Anlass oder 
Ziel der Planung. Wie im Hinweis ausgeführt, spielt ange-
sichts der hohen Vorbelastung der Grundstücke durch 
Verkehrslärm der um 3 dB(A) tags erhöhte Gewerbelärm 
eine nur untergeordnete Rolle. Bei der in Kapitel 5.1 der 
Begründung erläuterten Wahl der Festsetzung eines Urba-
nen Gebiets war daher auch nicht der um 3 db(A) tags hö-
here Richtwert für Lärmimmissionen gemäß TA-Lärm aus-
schlaggebend, sondern die Zweckbestimmung des Gebiets 
als Quartier für Wohnen und Arbeiten.  
Bedeutsamer ist, dass der Bebauungsplan insbesondere 
für eine Riegelbebauung entlang der Bahntrasse, aber 
auch entlang der Kerntangente Mindestgebäudehöhen und 
an der Bahntrasse auch –längen vorgibt. Im Gegensatz zu 
einer möglichen Entwicklung auf Grundlage des § 34 
BauGB optimiert der Bebauungsplan damit den städtebau-
lichen Schallschutz.  
 
f; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gefahr 
rechtlicher Auseinandersetzungen über den Bebauungs-
plan aufgrund von Nachrüstungen an Gebäuden wird nicht 
gesehen. Die bestehenden Wohneinheiten genießen Be-
standschutz; eine unmittelbare Umsetzung der Festset-
zungen kann nicht erzwungen werden. Dagegen profitieren 



die Eigentümer einerseits von der beschriebenen Lärm-
minderung bei Realisierung von Vorhaben im Plangel-
tungsbereich, andererseits von der Möglichkeit, Wohnein-
heiten unter den im Bebauungsplan festgesetzten Voraus-
setzungen über den Bestandschutz hinaus zu entwickeln.  
 
g; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Verortung 
der maßgebenden Immissionsorte wurde in der Lärmun-
tersuchung berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. 
 
h;  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da insbesondere Wohnnutzungen im gesamten Plangebiet 
nur ausnahmsweise zulässig sind, können solche Bau- o-
der Nutzungsänderungsanträge für Wohnen nicht ohne 
weiteres im Anzeigeverfahren nach § 68 LBO gestellt wer-
den. Je nach Gebäudetyp wird ist ein reguläres Verfahren 
nach § 67 LBO, ein vereinfachtes Verfahren nach § 69 
LBO oder zumindest eine gesonderte Prüfung im Sinne 
des § 68 Abs. 5 LBO erforderlich.  
Eine Beteiligung der LLUR erfolgt jeweils im Rahmen die-
ser genannten Antragsverfahren.  
  



 
i; 
Die Realisierung des Gebäuderiegels wird angestrebt. Die 
Auswirkungen einer Realisierung gemäß den Festsetzun-
gen wurden bereits in der vorliegenden Lärmuntersuchung 
geprüft, um diese in die Abwägung einstellen zu können. 
Eine Aktualisierung im Hinblick auf das tatsächlich bean-
tragte Gebäude ist geplant.  
 
  



2 a Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume – ergänzende Stellungnahme 
 
Die Aussagen dieser ergänzenden Stellungnahme wurden 
bei Abwägung der Stellungnahme unter 2 berücksichtigt.  
   



  



2 b; Büro für Bauphysik: Stellungnahme und 
ergänzende Untersuchung der Anforderungen an 
den passiven Schallschutz 
 
Die Aussagen dieser ergänzenden Stellungnahme und Un-
tersuchung wurden in der ergänzenden Stellungnahme des 
Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (2a) sowie bei Abwägung der Stellungnahme unter 
2 berücksichtigt.  
  



  



 
3. Kreis Stormarn – Der Landrat – Fachdienst 
Planung und Verkehr 
 
Zu a; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 
gegen die Planung bestehen. 
 
Zu b; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Von aktiven 
Maßnahmen zur Sicherstellung von bezahlbarem Wohn-
raum wurde im vorliegenden Bebauungsplan Abstand ge-
nommen. Aufgrund der Lärmsituation sind Wohneinheiten 
im gesamten Plangebiet nur ausnahmsweise zulässig. Im 
Hinblick auf eine Optimierung des städtebaulichen Lärm-
schutzes auch der bestehenden Wohneinheiten durch 
möglichst zeitnahe Realisierung der Riegelbebauung soll 
den Eigentümern hohe Flexibilität eingeräumt werden. Die-
se Flexibilität betrifft insbesondere die Entscheidung, ob 
und in welchem Umfang Wohneinheiten erstellt werden. 
Unter diesen Voraussetzungen war eine Verpflichtung auf 
die Realisierung von gefördertem Wohnraum nicht zielfüh-
rend. 
 
Zu c; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
  



zu d; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu e; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der 
Wasserwirtschaft keine Bedenken bestehen. 
 
zu f; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des ge-
sundheitlichen Umweltschutzes keine Bedenken bestehen. 
 
zu g; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der un-
teren Denkmalschutzbehörde keine Bedenken bestehen. 
 
e; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der 
Wasserwirtschaft keine Bedenken bestehen.  
 
 
 
 
  



h; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der un-
teren Bodenschutzbehörde keine Bedenken gegen die 
Planung bestehen. 
 
i; 
Es liegen keine Hinweise auf eine chemische Reinigung 
vor Ort vor. Sollten neue Erkenntnisse gewonnen werden, 
wird die untere Bodenschutzbehörde unterrichtet. 
 
j; 
Es liegen keine Hinweise auf eine Spedition vor Ort vor. 
Sollten neue Erkenntnisse gewonnen werden, wird die un-
tere Bodenschutzbehörde unterrichtet. 
 
k; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bzgl. des vorsor-
genden Bodenschutzes keine Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
l;  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des vor-
beugenden Brandschutzes keine Bedenken gegen die 
Planung bestehen. 
 
m; 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine verkehrlichen 
Bedenken gegen die Planung bestehen.  



n; 
Der Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 68 
wird parallel zum Satzungsbeschluss für den Bebauungs-
plan Nr. 101 bekannt gegeben.  
 
o; 
Die Berichtigung wird durchgeführt.  
 
p; 
Die Begründung wird entsprechend angepasst.  
 
q; 
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 
 
r; 
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 
 
s; 
Die Ordnung der Legende  orientiert sich an der Planzei-
chenverordnung (PlanZV). Für Planzeichen, die in der An-
lage zur PlanZV aufgeführt sind und im Bebauungsplan 
entsprechend verwendet werden, wird die Ordnungsnum-
mer der Anlage der PlanZV aufgeführt. Ergänzende Plan-
zeichen gem. § 2 Abs. 2 der Planzeichenverordnung erhal-
ten hingegen keine Ordnungsnummer. Die Legende ist in 
thematische Cluster gegliedert. Dies ermöglicht eine 
schnelle Einordnung der verwendeten Planzeichen. Die 
Legende wird um eine entsprechende Erläuterung ergänzt. 



t; 
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 
 
u; 
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 
 
v; 
Die textliche Festsetzung wird entsprechend angepasst. 
 
w; 
Die textliche Festsetzung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
  



4. Zweckverband Wassergemeinschaft des 
Kreises Stormarn 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der Zweckverband Wassergemein-
schaft des Kreises Stormarn keine Bedenken vorbringt und 
der Planung zustimmt.  
Der Hinweis, dass für die Bereitstellung von Trink- und 
Löschwasser das Verbandsgebiet Hamburg Wasser ver-
antwortlich ist wird zur Kenntnis genommen. Eine positive 
Stellungnahme der Hamburg Wasser liegt vor (vgl. 7). 
 
 
  



5. Archäologisches Landesamt 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass das Archäologische Landesamt kei-
ne Bedenken vorbringt und der Planung zustimmt. 
 
Der Hinweis auf § 15 DSchG wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
  



6. Kampfmittelräumdienst 
 
Kenntnisnahme, dass der Kampfmittelräumdienst keine 
Bedenken vorbringt und der Planung zustimmt. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



  



 
7. Hamburg Wasser 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der HWW keine Bedenken vorbringt 
und der Planung zustimmt. 
 
Die in der Anlage verzeichneten Rohrleitungen und sonsti-
gen baulichen Anlagen liegen im Bereich des Bebauungs-
plans Nr. 101 mit Ausnahme von Hausanschlüssen inner-
halb der Straßenverkehrsflächen. Der Hinweis, dass diese 
bauliche Einrichtungen zu erhalten sind, wird zur Kenntnis 
genommen.  



  



 
8. Hamburger Verkehrsverband GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der Hamburger Verkehrsverbund 
keine Bedenken vorbringt und der Planung zustimmt. 
  



9. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Verkehrsbetriebe Hamburg-
Holstein GmbH keine Bedenken vorbringen und der Pla-
nung zustimmen. 
  



10. Industrie- und Handelskammer Lübeck  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Industrie- und Handelskammer 
Lübeck keine Bedenken vorbringt und der Planung zu-
stimmt. 
 
Die Formulierung „Mischgebiet MU/N1 (§6a BauNVO)“ in 
der textlichen Festsetzung enthält einen Fehler. Richtig 
lautet die Ausweisung: „Urbanes Gebiet MU/N1 (§6a 
BauNVO)“. Wie erkannt, handelt es sich dabei um einen 
offensichtlichen redaktionellen Fehler. Die Planzeichnung 
nebst Legende, der Verweis auf (§6a BauNVO) und die 
Ausführungen in der Begründung lassen keinen Zweifel an 
der beabsichtigten Festsetzung.  
Die textliche Festsetzung wird korrigiert. 
 
 
 

  



 
11. Handwerkskammer Lübeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Handwerkskammer Lübeck kei-
ne Bedenken vorbringt und der Planung zustimmt. 
  



12. VMG Verband der Mittel und Großbetriebe des 
Einzelhandels Nord e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der VMG keine Bedenken vorbringt 
und der Planung zustimmt.  



13. Handelsverband Nord e.V. 
 
 
 
 
a; 
Die Formulierung „Mischgebiet MU/N1 (§6a BauNVO)“ in 
der textlichen Festsetzung enthält einen Fehler. Richtig 
lautet die Ausweisung: „Urbanes Gebiet MU/N1 (§6a 
BauNVO)“. Wie erkannt, handelt es sich dabei um einen 
offensichtlichen redaktionellen Fehler. Die Planzeichnung 
nebst Legende, der Verweis auf (§6a BauNVO) und die 
Ausführungen in der Begründung lassen keinen Zweifel an 
der beabsichtigten Festsetzung.  
Die textliche Festsetzung wird korrigiert. 
 
b; 
Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Planung bestehen.  
Die Verkaufsflächen werden durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans eindeutig definiert. Eine zusätzliche Be-
schränkung der Verkaufsflächen durch eine ergänzende 
textliche Festsetzung ist nicht erforderlich.  
Eine zusätzliche Festsetzung könnte die Eindeutigkeit der 
bestehenden, enger gefassten Beschränkung von Einzel-
handel aufweichen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
  



14. BUND  für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland  
 
 
 
a; 
Kenntnisnahme, dass der Bund für Umwelt und Natur-
schutz keine Bedenken vorbringt und der Planung zu-
stimmt. 
 
b; 
Die Verwendung von sogenanntem „Flüsterasphalt“ ist im 
Bereich des Trogbauwerks der Kerntangente technisch 
nicht möglich. Da die Decke dieses Bauwerks abgedichtet 
sein muss, kommt nur die Verwendung von Gussasphalt in 
Frage. Eine Erneuerung des Asphalts wird mittelfristig an-
gestrebt. Im Zuge der Erneuerung wird die Optimierung 
des Belags hinsichtlich des Lärmschutzes geprüft. 
Allerdings bleibt diese Optimierung für die Gesamtlärmsi-
tuation von untergeordneter Bedeutung, da der wesentli-
che Lärmeintrag gerade nachts durch die Bahntrasse ent-
steht.  
Die Kerntangente ist eine gut ausgebaute Landesstraße. 
Eine Reduzierung der Geschwindigkeit ist hier nach derzei-
tiger rechtlicher Beurteilung nicht möglich. Sollten sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, wird die Stadt 
Ahrensburg – auch im Zuge der Lärmaktionsplanung – die 
Einführung einer Geschwindigkeitsreduzierung prüfen. 



   15. Amt Bargteheide-Land   
  Gemeinden Delingsdorf, Todendorf un 

           Hammoor 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Gemeinden Delingsdorf, Toden-
dorf und Hammoor keine Bedenken und Anregungen vor-
bringen und der Planung zustimmen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



      16. Gemeinde Ammersbek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Ammersbek keine 
Bedenken und Anregungen vorbringt und der Planung zu-
stimmt. 



17. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Deutsche Telekom Technik 
GmbH keine Bedenken und Anregungen vorbringt und der 
Planung zustimmt. 
 
Die Hinweise werden soweit möglich an die entsprechen-
den Stellen weitergeleitet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a; 
Der Hinweis zum Verbau von Leerrohren wird zur Kenntnis 
genommen. Mangels Ermächtigungsgrundlage kann weder 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, noch im Bauge-
nehmigungsverfahren sichergestellt werden, dass Leerroh-
re vorzusehen sind. 
 
b; 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt 
sind keine Straßenbaumaßnahmen geplant. 
 
c;  
Ein Leitungsrecht auf Privatwegen muss vom Versorger 
mit dem jeweiligen Eigentümer verhandelt werden. Für 
stadteigene Flächen steht die Stadt Ahrensburg ggf. für 
entsprechende Gespräche zur Verfügung. 
 
d; 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt 
sind keine Straßenbaumaßnahmen geplant. 
 
e; 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt 
sind keine Straßenbaumaßnahmen geplant. 
 
  



18. Deutsche Bahn AG 
 
a;  
Kenntnisnahme, dass die Deutsche Bahn und ihre 
Konzernunternehmen keine grundsätzlichen Bedenken 
vorbringen und der Planung zustimmen. 
 
b; 
Der Hinweis, dass keine Gefährdungen oder Störungen 
durch den Bebauungsplan Nr. 101 hervorgerufen werden 
dürfen, wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Stö-
rungen oder Gefährdungen sind nicht zu erkennen.  
 
c; 
Die festgesetzten Baugrenzen ermöglichen oder erfordern 
keine Überschreitung der Abstandsflächen zu Grundstü-
cken der Deutschen Bahn.  
 
d; 
Im B-Plan Nr. 101 ist festgesetzt, das Wohnen nur aus-
nahmsweise zulässig ist unter der Voraussetzung, dass 
der Nachweis einer baulich bedingten Abschirmung vor 
Lärmemissionen im zentralen Wohnbereich erbracht wird. 
Als Grenze der Gesundheitsgefährdung werden die Auslö-
sewerte der Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraße in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 
97) von 69 db tags und 59 db nachts heran gezogen. 
Wohnungen und Wohngebäude sind somit nur dann zuläs-



sig, wenn durch eine bauliche Abschirmung vor den 
Schlafzimmerfenstern ein Lärmpegel von weniger als 60 db 
sichergestellt wird. (vgl. Stellungnahme Nr. 2) 

 
f; 
Die Regelabstände von 5 m zu den Oberleitungsmasten 
werden durch Ausweisungen des Bebauungsplans nicht 
berührt.  
 
g; 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Baumaßnah-
men der Stadt Ahrensburg sind nicht geplant.  
 
h;  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird 
diesbezüglich auf Kapitel 5.2.1 der Begründung zum Be-
bauungsplan.  



19. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
keine Bedenken und Anregungen vorbringen und der Pla-
nung zustimmen sowie bei objektkonkreten Bauvorhaben 
im B-Plan Nr.101 Stellung nimmt und Auskunft über ihren 
vorhandenen Leitungsabstand geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



20.Telefonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Telefonica keine Bedenken und 
Anregungen vorbringt und der Planung zustimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21. Tennet TSO GmbH 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Tennet TSO keine Bedenken 
und Anregungen vorbringt und der Planung zustimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22. Toll Collect GmbH 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, das keine Versorgungs-
leitungen der Toll Collect GmbH im B-Plan Nr. 101 vorhan-
den sind.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



23. SH-Netz AG 
 
 
 
 
 
a;  
Kenntnisnahme, dass die Schleswig Holstein Netz AG kei-
ne Bedenken und Anregungen vorbringt und der Planung 
zustimmt. 
 
b;  
Die in der Anlage verzeichneten Leitungen im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 101 liegen mit Ausnahme von Haus-
anschlüssen innerhalb der Straßenverkehrsflächen.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der auf Höhe der Erika-Keck-Straße Nr. 4 ver-
zeichneten Niederspannungsleitung handelt es sich 
um einen derzeit nicht genutzten, privatrechtlich gesi-
cherten Hausanschluss.  
Eine mögliche Umlegung zur Realisierung der im Be-
bauungsplan eröffneten Baumöglichkeiten ist ggf. pri-
vatrechtlich zu klären.  



24. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz  
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die Bundeswehr keine Bedenken 
und Anregungen vorbringt und der Planung zustimmt. 
 
 
 
 
 
 
 


